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1. Vorbemerkungen 

1.1 Lage des Plangebietes 

Das Plangebiet des Bebauungsplanes „Sportforum Zossen“ mit einer Größe von ca. 9,6 

ha befindet sich am südwestlichen Siedlungsrand von Zossen-Dabendorf. Der 

Geltungsbereich liegt in der Gemarkung Dabendorf, Flur 3 und umfasst die Flurstücke 

(vollständig:) 48, 49, 50, 57, 58, 59, 60/1 sowie (teilweise:) 61. Die Flächen wurden durch 

die Gemeinde erworben. 

Lage des Plangebietes M 1:25.000 

1.2 Anlass und Ziel der Planung 

Die Stadt Zossen möchte ihren Bürgern der unterschiedlichsten Altersgruppen und Le-

bensbereiche eine Vielzahl an Gelegenheiten zu körperlichen Aktivitäten bieten und das 

in einem Bewegungsraum, der viele verschiedene Sportmöglichkeiten miteinander ver-

bindet. Mit dem Entstehen neuer Sportvereine, dem Zusammenschluss bestehender Ver-

eine, der Etablierung und dem Ausbau von Schulstandorten sowie dem demografischen 

Wandel in der Bevölkerungsstruktur, verändert sich auch der Bedarf an Sportstätten. 

Zur Feststellung der dahingehenden Erfordernisse wurde im Auftrag der Stadt eine 

Sportstättenentwicklungsplanung erarbeitet [STADT ZOSSEN 2010].  Diese hat die Auf-

gabe in vorausschauender und vernetzter Planung die flächenmäßigen und baulichen Er-

fordernisse für die Entwicklung des Sports in der Kommune objektiv und transparent dar-

zulegen. Sie ist ein Instrument für mittel- und längerfristige Planungen von Sportstätten. 

Mit der Sportstättenentwicklungsplanung sollen folgende Ziele erreicht werden:  

 Sicherung von Raumansprüchen für den Sport 
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 Einplanung von Haushaltsmitteln für Unterhalt, Sanierung, Modernisierung oder Neu-

bau von Sportstätten nach technischer, wirtschaftlicher und sportlicher Abwägung.  

Das ganzheitliche Sportstättenkonzept erfasst den vorhandenen Bestand von Sportstätten 

und gleicht diesen mit dem Bedarf der Bevölkerung ab, um Handlungsempfehlungen und 

notwendige Maßnahmen für die Planung von Sportstätten aufzubereiten. 

In die Konzeption floss ein, dass die Sportanlagen für die Gesamtschule Dabendorf nicht 

mehr den Anforderungen an den Schulsport entsprechen und die beiden Sportplätze des 

ansässigen Sportvereins in Zossen und Dabendorf ebenfalls stark sanierungsbedürftig 

sind. Letztendlich erwuchs daraus in der Stadt Zossen die Planungsabsicht für die Errich-

tung eines Sportparks in Dabendorf. Die Sportstättenentwicklungsplanung führt dazu wie 

folgt aus: 

„Mit der Planungsabsicht der Stadt Zossen am Standort Dabendorf eine neues Sportfo-

rum zu errichten und hierfür die Sportplätze Dabendorf und Zossen, die sich beide im be-

reits erwähnten schlechten Zustand befinden aufzugeben, wird die Qualität des Schul - 

und Vereinssportes stark erhöhen. Der Neubau von Sportflächen mit belastbaren und 

modernen Sportbelägen kann ebenfalls zur Entlastung der Sporthalle beitragen.“ 

In Dabendorf sollen die benötigten Anlagen unter Einschluß von Flächen für den Freizei t-

sport räumlich zusammengefasst werden. Dementsprechend soll die Anlage in öffentliche 

und nichtöffentliche Bereiche gegliedert werden. 

Ziel des Bebauungsplanes ist die bauplanungsrechtliche Sicherung der vorgenannten 

städtebaulichen Intentionen durch Festsetzung eines Sondergebietes für Sport und Frei-

zeitnutzung. Dabei berücksichtigt der Plan Umweltbelange, indem er die zulässige Ver-

siegelung begrenzt, Grünflächen sowie Bindungen für die Erhaltung von Bäumen fest-

setzt, Neupflanzungen von Bäumen vorschreibt und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 

und zur Entwicklung von Natur und Landschaft vorsieht. 

Der Bebauungsplan soll zu einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung im Sinne des 

§ 1 Abs. 5 BauGB beitragen, indem er die sozialen Belange (Schaffung bzw. Modernisie-

rung von Sport- und Erholungseinrichtungen) und die Belange des Natur- und Umwelt-

schutzes sowie die Erhaltung und Entwicklung des Orts- und Landschaftsbildes berück-

sichtigt. 

1.3 Beschreibung des Vorhabens 

Der gewählte Standort für das neue Sportzentrum liegt im Gemeindeteil Dabendorf in der 

Nähe einer Mehrzweckhalle. Das Gelände erstreckt sich zwischen der Dorfaue und dem 

Verbindungsweg von Dabendorf nach Nächst Neuendorf. Es ist unbebaut und wird derzeit 

als Landwirtschaftsfläche genutzt. Das Plangebiet befindet sich teilweise im Landschafts-

schutzgebiet. 

Im Osten besteht eine Wegeverbindung zur Dorfaue, hier grenzt Wohnbebauung an das 

Plangebiet. Im Westen ist das Gelände über den Verbindungsweg zwischen Zossen-

Dabendorf und dem Ortsteil Nächst Neuendorf erreichbar. Der Weg ist bis zum hier gele-

genen Friedhof mit einer Asphaltdecke ausgebaut. 

Bei der Anordnung der Sportflächen soll die Nähe zur Wohnbebauung und dem Friedhof 

berücksichtigt werden. So sollen Lärm intensive Sport- und Spielbereiche in den Grund-

stückskern gelegt werden. Insgesamt ist die Anlage von 3 Großspielfeldern, von denen 

eines in eine Kampfbahn Typ B integriert ist, eines Kleinspielfeldes sowie mehrerer klei-

ner Spielbereiche vorgesehen. Weiterhin ist die Errichtung von Funktions- und Wirt-

schaftgebäuden mit einer Grundfläche von insgesamt ca. 1.500 m² sowie eines Parkplat-

zes mit rund 400 Stellplätzen geplant. Die übrigen Freiflächen des Plangebietes sollen als 

Grünflächen mit unterschiedlichen Funktionen ausgestaltet werden. Funktionsgebäude 

und Grünstreifen werden als Abschirmung und zur Schallresorption angeordnet. Letztere 

sollen auch die Einbindung der Anlage in die umgebende Landschaft gewährleisten. 
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1.4 Rechtsgrundlagen Bebauungsplan und Grünordnungsplan 

Grundlage des Verfahrens sind insbesondere die folgenden Gesetze und Verordnungen: 

 Raumordnungsgesetz (ROG) vom 22.12.2008, zuletzt geändert durch Artikel 9 des 
Gesetzes vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585) 

 Baugesetzbuch (BauGB) vom 23.9.2004, zuletzt geändert durch Artikel 4 des Geset-
zes vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585) 

 Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO) vom 23.1.1990 zu-
letzt geändert am 22.4.1993 

 Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
16. Oktober 2008 (GVBl. I S. 226) 

 Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planin-
halts (PlanZV) vom 18.12.1990 

 Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG) in der Fassung vom 24.02.2010 

 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung vom 29.07.2009 (BGBl. I, 
S.2542) 

 Gesetz über den Naturschutz und die Landschaftspflege im Land Brandenburg 
(Brandenburgisches Naturschutzgesetz – BbgNatSchG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 26. Mai 2004, zuletzt geändert am 29.10.2008 (GVBl. S. 266) 

 Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, 
Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-
Immissionsschutzgesetz - BlmSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
26.09.2002 (BGBI. I S. 3830), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 
11.08.2009 (BGBI. I S. 2723) 

Die Bestandsaufnahme und -bewertung sowie die Konfliktdarstellung und Planungsaus-

sagen der grünordnerischen Fachplanung sind in die vorliegende Begründung integriert. 

1.5 Umweltbericht 

Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB wird eine Umweltprüfung durchgeführt. Der laut § 2a BauGB 

erforderliche Umweltbericht ist der Begründung als gesonderter Teil angefügt.  

1.6 Artenschutzbeitrag 

Für die Festsetzungen des Bebauungsplans ist nachzuweisen, dass das Vorhaben aus 

artenschutzrechtlicher Sicht zulässig ist. Im Rahmen eines Artenschutzbeitrags (ASB) ist 

deshalb zu prüfen, ob das Vorhaben mit den Vorschriften des Artenschutzrechts (hier §§ 

44, 45 BNatSchG) in Einklang steht. Die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 

44 (1) BNatSchG können zwar nicht bereits durch den Bebauungsplan, sondern erst 

durch die Umsetzung eines bauplanungsrechtlich zulässigen Vorhabens gefährdet sein. 

Allerdings sind Bauleitpläne, die rechtlich unüberwindlichen Hindernissen ausgesetzt sind, 

nicht realisierbar und daher nicht „erforderlich“ i.S.d. § 1 (3) BauGB und somit nichtig. I n-

soweit ist bereits im Bebauungsplanverfahren zu prüfen, ob die artenschutzrechtlichen 

Verbotstatbestände des § 44 (1) BNatSchG einer Realisierung des Vorhabens entgegen-

stünden. 

Der Artenschutzbeitrag ist der Begründung als gesonderter Teil angefügt [AH-

NER/BREHM 2010]. 

1.7 Verfahrensübersicht 

 In der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 22.04.2009 wurde die Aufstel-

lung des Bebauungsplanes beschlossen. Dieses wurde im Amtsblatt Zossen am 
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24.06.2009 bekannt gemacht. In der gleichen Sitzung wurde eine frühzeitige Beteil i-

gung der Öffentlichkeit in Form einer 2-wöchigen Offenlage beschlossen und vom 

06.07. bis einschließlich 20.07.2009 durchgeführt. 

 Die Voranfrage zur Ausgliederung des Plangebietes aus dem LSG ‚Notte-Niederung‘ 

wurde mit Schreiben vom 02.12.2009 gestellt. 

 Die Anfrage nach den Zielen, Grundsätzen und sonstigen und Erfordernissen der 

Raumordnung erfolgte mit Schreiben vom 05.02.2010. 

 Die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden gemäß § 4 

Abs. 1 BauGB erfolgte mit Anschreiben vom 05.03.2010 bis zum 06.04.2010. 
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2. Übergeordnete Planungen 

Im Folgenden werden die wesentlichen Inhalte übergeordneter Planungen, die im Be-

bauungsplan zu berücksichtigen sind, wiedergegeben. 

2.1 Landschaftsprogramm Brandenburg 

Schutzgutbezogene Ziele formuliert das Landschaftsprogramm [MLUR 2000] für die 

Schutzgüter  

 Arten und Lebensgemeinschaften: Schutz und Entwicklung eines großräumigen Bio-

topverbundes von Niedermooren und grundwassernahen Standorten, Sicherung der 

Nahrungsplätze von Zugvögeln im Rahmen der landwirtschaftlichen Nutzung 

 Boden: Erhalt bzw. Regeneration grundwasserbeeinflußter Mineralböden der Niede-

rungen; standortangepasste Bodennutzung 

 Wasser: Sicherung der Grundwasserbeschaffenheit in Gebieten mit vorwiegend 

durchlässigen Deckschichten 

 Klima / Luft: Flächen ohne Aussagen zum Schutzgut 

 Landschaftsbild: Pflege und Verbesserung des vorhandenen Eigencharakters / be-

waldet. Entwicklungsschwerpunkte für die Region Zossen: 

o Niederungsbereiche sind in ihrer gebietstypischen Ausprägung zu erhalten und 

zu entwickeln. 

o Mischung von Grün- und Ackernutzung ist zu sichern. 

o Eine kleinteiligere Flächengliederung ist anzustreben. 

o Stärkere räumliche Gliederung der Landschaft mit gebietstypischen Strukturele-

menten ist anzustreben. 

o Verhinderung weiterer Zersiedlung / Schaffung klarer Raumgrenzen zur offenen 

Landschaft. 

o Erweiternde Maßnahmen bzw. Neuansiedlungen in den Bereichen Siedlung, 

Gewerbe und Verkehr sind auf eine mögliche, landschaftsbildbeeinträchtigende 

Wirkung zu überprüfen. 

 Erholung: Entwicklung von Landschaftsräumen mittlerer Erlebniswirksamkeit 

2.2 Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg 

Der Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg LEP B-B [MIR 2009] wurde am 31. März 

2009 als Rechtsverordnung erlassen und trat am 15. Mai 2009 in Kraft. Er löst die bishe-

rigen Landesentwicklungspläne LEP I Brandenburg, LEP eV und LEP GR ab.  

Im Rahmen der zentralörtlichen Gliederung bildet Zossen ein Mittelzentrum. 

„In den Mittelzentren sollen für den jeweiligen Mittelbereich die gehobenen Funktionen der 

Daseinsvorsorge mit regionaler Bedeutung konzentriert werden. Dazu gehören insbeson-

dere:  

 Wirtschafts- und Siedlungsfunktionen,  

 Einzelhandelsfunktionen,  

 Kultur- und Freizeitfunktionen,  

 Verwaltungsfunktionen,  

 Bildungs-, Gesundheits-, soziale Versorgungsfunktionen sowie  

 überregionale Verkehrsknotenfunktionen.  

… 
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Mittelzentren bilden innerhalb der Mittelbereiche regionale Bevölkerungsschwerpunkte, 

halten Bildungs- und Ausbildungsstätten vor, bieten Arbeitsplätze, Kultur- und Freizeitan-

gebote, überregionale Verkehrsknotenfunktion, zentrale Einzelhandels und Dienstleis-

tungsangebote sowie Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens für den jeweili-

gen Mittelbereich. Dazu können z. B. regionale Gerichte, ein Schulangebot, das bis zur 

Hochschulreife führt (Schulen der Sekundarstufe II), Schwimm-, Sport- oder Veranstal-

tungshallen, Einkaufsmöglichkeiten des gehobenen Bedarfes, Freizeiteinrichtungen, 

ÖPNV-Knotenpunkte/ Anbindungen an den Schienenverkehr, Regelkrankenhäuser oder 

Facharztzentren, differenzierte Einkaufsmöglichkeiten sowie kulturelle Einrichtungen ge-

hören. „ 

2.3 Regionalplan Havelland-Fläming 

Hinsichtlich der zentralen örtlichen Gliederung verdrängt der LEP B-B auch die entspre-

chenden Teilpläne der regionalen Planungsgemeinschaften. 

Der integrierte Regionalplan Havelland-Fläming wurde am 23.02.1998 genehmigt, jedoch 

am 09.10.2002 per OVG-Urteil für nichtig erklärt. Derzeit wird an der Neuaufstellung des 

integrierten Regionalplanes gearbeitet. Nach dem gegenwärtigen Arbeitsstand [Stellung-

nahme der Regionale Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming vom 14.04.2010] sollen 

u.a. für Mittelzentren, wie die Stadt Zossen Funktionsschwerpunkte und Standortbereiche 

der gehobenen Daseinsvorsorge festgesetzt werden. Da aufgrund seiner Größe und 

Emissionserheblichkeit das Vorhaben „Sportforum Zossen“ nicht in den bisher vorgese-

henen und abgegrenzten Standortbereich integrierbar ist, ist die Wahl eines alternativen 

Standortes gerechtfertigt. Der gewählte Standort wird dabei – insbesondere aufgrund der 

Nähe zum Bahnhaltepunkte Dabendorf – in Ermangelung ortskernnäherer Alternativen 

durch die Regionale Planungsgemeinschaft unterstützt. 

2.4 Ziele der Raumordnung und Landesplanung 

Entsprechend dem Landesplanungsvertrag zwischen Berlin und Brandenburg vom 

06.04.1995 haben Gemeinden, die einen Bebauungsplan aufstellen, bei der Gemeinsa-

men Landesplanungsabteilung (GL) der Länder Berlin und Brandenburg die Ziele der 

Raumordnung und Landesplanung für das Plangebiet zu erfragen. Die daraufhin durch 

die GL mitgeteilten landesplanerischen Ziele sind verbindliche Vorgaben für das weitere 

Bebauungsplanverfahren.  

Die Abfrage der Ziele der Raumordnung und Landesplanung erfolgte mit Schreiben vom 

05.02.2010. Die Mitteilung dazu durch die GL 5 erfolgte mit Schreiben vom 16.03.2010: 

„Beurteilung der Planungsabsicht 

Rechtliche Grundlagen 

Für die vorgelegte Planung ergeben sich die Erfordernisse der Raumordnung insbesonde-

re aus: 

 dem Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro 2007) und 

 der Verordnung über den Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg (LEP B-B) 

Bewertung 

Hinsichtlich der Planungsabsicht sind folgende Ziele und Grundsätze re levant: 

 Ziel 4.2 LEP B-B: Anschluss neuer Siedlungsflächen an vorhandenen Siedlungsge-

biete; 

 Grundsatz S 5 LEPro: Ausrichtung der Siedlungsentwicklung auf Zentrale Orte 

 Grundsatz aus § 3 LEPro 2007: zentrale Orte sollen als Siedlungsschwerpunkte für 

ihren Versorgungsbereich räumlich gebündelt u.a. Kultur-, Freizeit- und Bildungsfunk-

tionen erfüllen; 
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 Grundsätze aus § 6 Abs. 1 und 2 LEPro 2007: Sicherung und Entwicklung der Natur-

güter Boden, Wasser, Luft, Pflanzen- und Tierwelt in ihrer Funktions- und Regenera-

tionsfähigkeit sowie ihrem Zusammenwirken; Vermeidung von Freirauminanspruch-

nahme; 

 Grundsatz 2.3 LEP B-B: räumliche Konzentration zentralörtlicher Funktionen im 

Funktionsschwerpunkt der Mittelzentren; 

 Grundsatz 2.10 LEP B-B: Konzentration der gehobenen Funktion der Daseinsvorsor-

ge mit regionaler Bedeutung in den Mittelzentren; 

 Grundsatz 5.1 Abs. 1 LEP B-B: Erhalt des bestehenden Freiraums; hohe Bedeutung 

des Freiraumschutzes bei Planungen und Maßnahmen, die Freiraum in Anspruch 

nehmen; 

Die Festlegungskarte 1 des LEP B-B enthält im Bereich des Plangebietes keine flächen-

bezogenen Festlegungen. Gemäß 2.9 (Z) LEP B-B ist die Stadt Zossen Mittelzentrum. Als 

solches hat sie u.a. auch für den Mittelbereich Kultur- und Freizeitangebote vorzuhalten 

(s. 2.10 (G) LEP B-B, § 3 Abs. 1 LEPro 2007). Das Ziel des Bebauungsplanes, Festset-

zung eines Sondergebietes für Sport und Freizeitnutzung, lässt vermuten, dass es sich 

um die Entwicklung einer neuen Siedlungsfläche handelt. Die Ziele und Grundsätze aus 

den textlichen Festlegungen 4 ff. LEP B-B und § 5 LEPro 2007 setzen der Entwicklung 

und Sicherung der darauf vorgesehenen Anlagen und Einrichtungen einen raumordner-

ischen Rahmen. Danach 

 sind neue Siedlungsflächen an vorhandene Siedlungsgebiete anzuschließen und 

 soll Siedlungsentwicklung vorrangig u.a. unter Nutzung nicht ausgeschöpfter Poten-

ziale innerhalb bestehender Siedlungsgebiete erfolgen (Grundsatz aus § 5 Abs. 2 

LEPro 2007,4.1 (G) LEP B-B). 

Neben den aufgeführten Grundsätzen der Siedlungsentwicklung sind im weiteren Verf ah-

ren auch die Grundsätze einer integrierten Freiraumentwicklung aus § 6 LEPro 2007 und 

5.1 (G) LEP B-B angemessen zu berücksichtigen. 

Eine Vereinbarkeit Ihrer Planungsabsicht mit den Zielen der Raumordnung ist ge-

geben, sofern der Anforderung des Ziels 4.2 LEP B-B Rechnung getragen wird.“ 

2.5 Landschaftsrahmenplan Landkreis Teltow-Fläming 

Der Entwurf des Landschaftsrahmenplanes des Landkreises Teltow-Fläming, Karte ‚Ent-

wicklungsziele‘ trifft für das Plangebiet folgende Aussagen [UmLand 2009]:  

 Arten und Lebensgemeinschaften: Nachrangige Aufwertung von Ackerfluren 

 Boden: Aufwertung von Niedermoorböden unter Ackernutzung – vorrangige Umwand-

lung in Grünland; Schutz von Böden mit hoher bis sehr hoher Wind- oder Wasser-

erosionsgefährdung 

 Klima: Erhalt von Kalt- und Frischluftbahnen für belastete Gebiete 

Der Begriff ‚nachrangig‘ priorisiert die Ziele für die jeweiligen Flächen und dient der Un-

terscheidung von den als ‚vorrangig‘ eingestuften Flächen. 

Die Karte ‚Fauna‘ enthält als einzige relevante Darstellung für das Plangebiet eine in 

Nord-Süd-Richtung verlaufende Flugbahn von Kranichen zwischen den Einstandsflächen 

bei Rangsdorf im Norden und Mellensee im Süden, die das Plangebiet an seinem westli-

chen Rande streift. 

Die Karte ‚Flora‘ stellt die Ackerflächen des Plangebietes dar sowie eine südöstlich an-

grenzende Feuchtgrünlandfläche, geschützt gemäß § 32 BbgNatSchG. 

Die Karte ‚Landschaftsbild und landschaftsbezogene Erholung‘ stellt das Plangebiet zu 

den strukturreichen, ebenen, offenlandgeprägten Räumen mit hoher bis  sehr hoher Er-

lebniswirksamkeit. Im Verlauf des Weges nach Nächst Neuendorf, der den westlichen 
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Rand des Plangebietes berührt, ist ein Radweg dargestellt. Das Altdorf wird als histor i-

scher Ortskern mit Baumdenkmalen hervorgehoben. 

2.6 Flächennutzungsplan der Stadt Zossen 

Derzeit wird ein neuer Flächennutzungsplan unter Berücksichtigung der aktuellen Ge-

meindegrenzen erarbeitet. Darüber hinaus gibt es einen gültigen Flächennutzungsplan 

aus den Jahren 2001/2002 (genehmigt 17.12.2001, letzter Stand 08/2002, bekanntge-

macht 15.05.2003), der das damalige Territorium der Stadt Zossen umfasst: 

Darstellungen innerhalb des Plangebietes: 

 Flächen für die Landwirtschaft 

Darstellungen angrenzend an das Plangebiet: 

 Östlich, südlich, westlich und nördlich: Flächen für die Landwirtschaft 

 Nordwestlich: Grünflächen / Zweckbestimmung Friedhof, Bodendenkmal 

 Nördlich: Flächen für den Gemeinbedarf / Schule, Sportlichen Zwecken dienende 

Gebäude und Einrichtungen 

 Nordöstlich: Gemischte Bauflächen, Grünflächen (ehemaliger Dorfanger)  

Landschaftsplanung/Grünordnung: 

 Bis auf den nordöstlichen Teil befindet sich das Plangebiet im seinerzeitigen Umgriff 

des Landschaftsschutzgebietes ‚Notte-Niederung‘. 

Im aktuellen Flächennutzungsplan-Entwurf ist das Plangebiet als Sonderbaufläche ‚Sport‘ 

dargestellt. 

§ 8 (2) BauGB bestimmt, dass Bebauungspläne aus Flächennutzungsplänen zu entwi-

ckeln sind. Daher soll der derzeit in Neubearbeitung befindliche Flächennutzungsplan mit 

den für das Plangebiet vorgesehenen Darstellungen - Sonderbaufläche Sport – im Paral-

lelverfahren aufgestellt werden. Für den Fall einer vorzeitigen Verfahrensreife des Be-

bauungsplanes bedarf dieser der Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde (§ 10 

Abs. 2 BauGB). 

2.7 Landschaftsplan der Stadt Zossen 

Der Landschaftsplan ist das Planungskonzept der Gemeinden und Städte für Naturschutz 

und Landschaftspflege. Er konkretisiert für ein Gemeindegebiet die allgemeinen Ziele des 

Naturschutzes gemäß § 1 Bundesnaturschutzgesetz: 

Demnach sind Natur und Landschaft im besiedelten und unbesiedelten Bereich zu schüt-

zen, zu pflegen, zu entwickeln und ggf. wiederherzustellen. Dabei sollen 

 die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes,  

 die Regenerationsfähigkeit und nachhaltige Nutzungsfähigkeit der Naturgüter,  

 die Tier- und Pflanzenwelt einschließlich ihrer Lebensstätten und Lebensräume sowie 

 die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Land-

schaft auf Dauer gesichert werden.  

Der Landschaftsplan [NATUR & TEXT 2000] stellt die Erfordernisse und Maßnahmen zum 

Schutz und zur Pflege sowie zur Sanierung von Natur und Landschaft flächendeckend für 

ein Gemeindegebiet dar.  

Die Karte ‚Entwicklungskonzeption‘ enthält folgende Darstellungen: 

Darstellungen innerhalb des Plangebietes: 

 mittleres und südliches Plangebiet: Erhalt vorhandener Feuchtgebiete, geschützte Bi-

otope (§ 32 BbgNatSchG) 
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 übriges Plangebiet: Flächen für die Landwirtschaft 

 Bis auf den nordöstlichen Teil befindet sich das Plangebiet im seinerzeitigen Umgriff 

des Landschaftsschutzgebietes ‚Notte-Niederung‘. 

 

Darstellungen angrenzend an das Plangebiet: 

 Östlich, südwestlich, westlich und nördlich: Flächen für die Landwirtschaft  

 Südöstlich: Erhalt vorhandener Feuchtgebiete, geschützte Biotope (§ 32 

BbgNatSchG), in Fortsetzung des Bereiches innerhalb des Plangebietes 

 Nordwestlich: Grünflächen / Zweckbestimmung Friedhof 

 Nördlich: Bauflächen für den Gemeinbedarf / Schule, Sportlichen Zwecken dienende 

Gebäude und Einrichtungen 

 Nordöstlich: Mischgebiet, Grünflächen (ehemaliger Dorfanger)  

 

Der Landschaftsplan zum aktuellen Flächennutzungsplan-Entwurf (siehe 2.6.) bewertet 

die Ausweisung des Plangebietes als Sonderbaufläche ‚Sport‘ als Vorhaben mit mittlerem 

Konfliktpotential. 
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3. Ausgangssituation / Beschreibung und Bewertung 

3.1 Räumliche Struktur  

Der Geltungsbereich des Plangebietes liegt am südwestlichen Ortsrand von Dabendorf – 

zwischen dem alten Ortskern im Osten, der Straße nach Nächst Neuendorf und dem da-

ran angrenzendem Friedhof im Westen und der neuen Merkzweckhalle im Norden.  

Die Flächen des Plangebietes werden derzeit landwirtschaftlich genutzt. In seinem nördli-

chen Teil finden sich einige Feldgehölze. 

3.2 Naturraum und Landschaft 

Das Plangebiet befindet sich innerhalb der naturräumlichen Gliederung Brandenburgs in 

der Nuthe-Notte-Niederung (Nr. 815), die Teil der naturräumlichen Großeinheit der Mittel-

brandenburgischen Platten und Niederungen (Nr. 81) ist. Charakteristisch für diesen 

Landschaftsraum ist der Wechsel von Grundmoränenplatten, meist in Verbindung mit 

Stauchmoränen sowie breiten Wiesenniederungen [MEYNEN/SCHMITHÜSEN u.a. 1961]. 

3.2.1 Klima 

Das überregional herrschende Großklima von Brandenburg ist subkontinental orientiert, 

mit einer mittleren Jahresschwankung der Lufttemperatur von 18,5 bis 20°C 

[BMUNR/UBA 1991]. Die Winde wehen hauptsächlich aus westlichen Richtungen. 

Das regionale Klima der Nuthe-Notte-Niederung wird durch folgende Werte beschrieben 

[SCHULTZE 1955]: 

Jahresmitteltemperatur  8,0 bis 8,5 °C.  

Temperaturmittel der Extremmonate  -1,0 bis -0,5 °C im Januar 

 18,0 bis 18,5 °C im Juli. 

jährlicher Niederschlag 500 - 580 mm 

Niederschlagsmengen der Monate April+Mai+Juni 135 - 150 mm  

 Juni+Juli+August 175 - 200 mm 

Die Phänologie der Teltow-Platte stellt sich wie folgt dar [SCHULTZE 1955]: 

- Schneeglöckchenblüte 25.2. - 1.3. 

- Fliederblüte 1.5. - 10.5. 

- Winterroggenblüte 21.5. - 30.5. 

- Winterroggenernte 10.7. - 19.7. 

Offenlandflächen, wie sie im Plangebiet zu finden sind, sowie sich südlich und südwest-

lich angrenzend großflächig erstrecken, sind aus klimatischer Sicht Kaltluftentstehungs-

gebiete. Diese kann nachts bei sogenannten strahlungsintensiven Wetterlagen entstehen. 

Da die Flächen weitgehend eben sind, kann jedoch die Kaltluft – wenn überhaupt – nur 

langsam in tiefere Lagen in Richtung Süden und Südosten abfließen und dort Wirkungen 

ausüben. 

Für das Lokalklima von höherer Bedeutung ist die Zufuhr von Frischluft aus der Land-

schaft in die angrenzenden Siedlungsbereiche tagsüber. Siedlungsflächen heizen sich 

gegenüber dem Freiland aufgrund des Vorkommens befestigter Flächen am Tage schnel-

ler und stärker auf. Die dabei entstehende erwärmte Luft steigt auf und saugt von unten 

Bodenluft an. Die Luft strömt somit in die Siedlungsflächen, wobei es sich überwiegend 

um Frischluft handelt, die bei ihrem Weg durch die angrenzenden Grün- und Freiflächen 

gereinigt wird. 

Die oben beschriebenen Effekte zeigen allerdings nur bei windarmen Wetterlagen Wi r-

kung. Diese können freilich im Sommer und Winter relativ häufig auftreten.  
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3.2.2 Boden 

Bei den örtlichen Bodenformen handelt es sich – nach Angaben des Landesamt für Berg-

bau Geologie und Rohstoffe Brandenburg [http://www.geo-brandenburg.de/boden/ 2010] 

teilweise um geringmächtige Erdniedermoore aus Torf über Flusssand (südöstliches und 

nördliches Plangebiet), Podsol-Braunerden und Braunerde-Podsol (nordwestliches Plan-

gebiet) sowie Kalkgleye und Kalkhumusgleye über Flußsand (östliches Plangebiet).  

Von Südost nach Nordwest verläuft ein etwa 25 m breiter und 320 m langer , angeschütte-

ter Streifen – Überrest eines in den 1930er Jahren angelegten Bahndammes, der heute 

noch bis etwa 7 dm über dem natürlichen Geländeniveau aufragt (siehe auch Abschnitt 

3.2.5). Nach Aufgabe des Projektes – laut Bodenschätzung im Jahre 1937 - wurden die 

Böden wieder rekultiviert. Die Bodenzahlen liegen verbreitet zwischen 30 und 40 – nur bei 

den Podsolböden sinkt die Bodengüte unter 30 [http://www.geobasis-bb.de/bb-viewer.htm 

2010]. 

Aufgrund der intensiven ackerbaulichen Nutzung der Niedermoorböden sind diese einem 

kontinuierlichen Degradationsprozess ausgesetzt, so dass diese ihre ursprünglichen Bo-

denfunktionen (Wasserspeicher, CO2-Puffer) im Laufe der Zeit verloren haben. Demzu-

folge sind das ökologische Potential dieser Böden und damit ihre Wertigkeit nachhaltig 

beeinträchtigt. 

3.2.3 Wasserhaushalt 

Der Grundwasserflurabstand im Plangebiet ist relativ gering und wurde mit 36,04 bis 

36,44 m DHHN‘92 ermittelt, das sind bis ca. 5 dm unter Geländeoberfläche [MASCHKE 

2010]. 

Das Grundwasser im Untersuchungsgebiet besitzt eine hohe Verschmutzungsempfind-

lichkeit; es ist gegenüber flächenhaft eindringenden Schadstoffen nicht geschützt, da es 

ungespannt unter Deckschichten mit wechselhaftem Aufbau bzw. frei unter sandiger 

Deckschicht gebildet wird. 

Im Gebiet befinden sich keine Trinkwasserschutzzonen. 

3.2.4 Potentielle natürliche Vegetation 

Die Pflanzengesellschaft, die sich ohne die Einwirkung des Menschen unter regulären 

Klimabedingungen auf einem Standort als Klimaxgesellschaft einstellt und die sich im 

Gleichgewicht mit den aktuellen Geoökofaktoren ihrer Lebensumwelt befindet, wird als 

potentiell natürliche Vegetation bezeichnet. Es handelt sich dabei um ein gedankliches 

Hilfskonstrukt, das dazu dienen soll,  

 die Naturnähe einer tatsächlich vorhandenen Vegetation eines Gebietes zu bewerten  

 bei der Planung von Naturschutzmaßnahmen eine möglichst naturnahe Pflanzen-

auswahl zusammenzustellen, die im Idealfall ohne Pflege am Standort überlebt und 

sich weiter entwickeln kann 

 bei der Gestaltung von Gärten und Grünanlagen eine möglichst naturnahe Pflanzen-

auswahl zusammenzustellen, die die ökologischen Funktionen der Fläche verbessert. 

Die potentielle natürliche Vegetation einer Gegend abstrahiert von den momentanen, 

wandelbaren menschlichen Wirtschaftsmaßnahmen und gibt das natürliche Potential der 

heutigen Landschaft wieder [WILMANNS 1984]. Die natürlichen Pflanzengesellschaften 

sind gute Indikatoren für die heutigen abiotischen Umweltbedingungen standörtlich ein-

heitlicher Flächen. 

In Mitteleuropa wäre die potentielle natürliche Vegetation großflächig in Form verschiede-

ner Waldgesellschaften ausgebildet; extreme Standorte, wie Seen und Flüsse mit ihren 

Röhricht-Ufern, Moore, Dünen, Sandheiden, Felswände u.a. würden sich als "Inseln" da-

raus abheben (ebd.). 
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Im Plangebiet würden sich entsprechend der örtlichen Standortverhältnisse folgende 

Waldgesellschaften entwickeln [MLUV 2005]: 

 Schwarzerlen-Niederungswald im Komplex mit Sternmieren-Stieleichen-

Hainbuchenwald (Code D33) – südöstliches Plangebiet 

 Traubenkirschen-Eschenwald im Komplex mit Sternmieren-Stieleichen-

Hainbuchenwald (Code E13) – nördliches Plangebiet 

 Drahtschmielen-Eichenwald im Komplex mit Straußgras-Eichenwald (Code J21) – 

westliches und östliche Randbereiche des Plangebietes 

3.2.5 Reale Vegetation / Biotoptypen 

Die Biotoptypen des Plangebietes wurden gemäß Biotopkartierung Brandenburg [LUA 

2004] wie folgt eingeordnet: 

07132 - Hecken und Windschutzstreifen, von Bäumen überschirmt 

Im nördlichen Teil des Plangebietes grenzen lineare Gehölzstrukturen Flächen unte r-

schiedlicher Nutzung – Äcker und Gärten - voneinander ab. Diese bestehen im Wesentli-

chen aus Eichen (Quercus robur), Robinien (Robinia pseudoacacia) und Birken (Betula 

pendula) mittleren Alters. 

09130 – intensiv genutzte Äcker 

Der überwiegende Teil des Plangebietes wird intensiv ackerbaulich genutzt. Die Flächen 

im Plangebiet sind dabei Teil eines größeren Schlages, der sich in südlicher Richtung bis 

zum Königsgraben hin erstreckt. Größtenteils handelt es sich um ehemalige Niedermoor-

standorte, die zum Zeitpunkt der 1996 durchgeführten Bestandsaufnahme [NATUR & 

TEXT 2000] noch als Grünland kartiert worden waren. 

09130 / 12730 – intensiv genutzte Äcker / Bauflächen 

Die Osthälfte des Plangebietes durchzieht ein ca. 20-25 m breiter von Südost nach Nord-

west geradlinig verlaufender Streifen, der derzeit beackert wird. Im Luftbild zeigen sich 

farbliche Unterschiede von den Böden der angrenzenden Flächen; in der Örtlichkeit findet 

sich eine dammartige Anschüttung - mit einem Höhenversatz von etwa 7 dm auf ihrer 

Nordostseite und nach Südwesten gleichmäßig abfallend. Dieser Streifen war Bestandteil 

einer in den 1930er Jahren geplanten Bahntrasse, welche die Bahnstrecke Dresden -  

Berlin mit der Anhalter Bahnstrecke und dem Rangierbahnhof Großbeeren verbinden sol l-

te. Im Verlauf dieser Trasse wurden in den 1930er und 1940er Jahren nur einige Bauwer-

ke, wie Bahndämme, Geländeeinschnitte und Brückenwiderlager fertiggestellt, die größ-

tenteils heute noch zu finden sind. Auf dem Streifen im Plangebiet wurden demnach 

höchstwahrscheinlich Arbeiten zur Herstellung eines Bahndammes durchgeführt. Laut 

den vorliegenden Daten der Bodenschätzung [http://www.geobasis-bb.de/bb-viewer.htm] 

erfolgte die so genannte Neukultivierung der Flächen im Jahre 1937. 

Bei der 1996 durchgeführten Bestandsaufnahme [NATUR & TEXT 2000] wurden auf die-

sem Streifen noch Staudenfluren, Grünlandbrachen und ruderale Pioniervegetation au-

ßerhalb von Ortschaften kartiert (05142 / 05132 / 05143 / 10123). 

10102 – Friedhof 

Der Dabendorfer Friedhof grenzt im Westen an das Plangebiet.  

10240 - Dorfanger 

Der Dorfanger des ehemaligen Ortskerns von Dabendorf weist  noch seinen ursprüngli-

chen Charakter auf und grenzt im Osten an das Plangebiet. 

10110 / 05110 – Gärten und Gartenbrachen, Grabeland / Frischwiesen 

Östlich des Gehölzstreifens im nördlichen Plangebiet erstrecken sich die rückwärtigen 

Gartengrundstücke der alten Ortskernbebauung. Die Vegetation dort besteht ausschließ-

lich aus Grünland. 





Stadt Zossen Bebauungsplan „Sportforum Zossen“ - Entwurf 

AHNER / BREHM, Ingenieurbüro  Tel. 03375 - 292 181 15 

12290 – Dörfliche Bebauung / Dorfkern 

Die im Osten an das Plangebiet angrenzende Bebauung des ehemaligen Ortskerns von 

Dabendorf besteht teils aus alter bäuerlicher Hofbebauung (12291) – teils aus Einzel- und 

Reihenhausbebauung (12292). 

3.2.6 Tierwelt 

Der Standort des geplanten Bauvorhabens weist Strukturen auf, die potentiell ein Lebens-
raumpotenzial für besonders und/oder streng geschützte Tier- und Pflanzenarten nach 
den Bestimmungen des BNatSchG bzw. der FFH-Richtlinie und der EU-Artenschutz-
Verordnung bieten. 

Übersicht zu den möglichen Vorkommen streng geschützter Arten nach Anhang IV FFH-

Richtlinie und europäischer Vogelarten 

Artengruppe keine Vor-

kommen 

Betroffen-

heit ist zu 

prüfen 

Begründung für 

Vorkommenseinschätzung 

Farn- und Blütenpflan-

zen 

X - Vorkommen mit Sicherheit auszuschließen, keine 

geeigneten Biotope/Standorte im Eingriffsgebiet 

Säugetiere - X potenzielles Vorkommen von Fledermäusen 

Amphibien X - Vorkommen aufgrund fehlender Laichgewässerha-

bitate nicht anzunehmen.  

Reptilien X  keine geeigneten Habitate im Plangebiet 

Schmetterlin-

ge 

X - Vorkommen streng geschützten Arten im Eingriffs-

gebiet aufgrund der Habitatstrukturen nicht anzu-

nehmen 

Libellen X - keine Vorkommen streng geschützten Arten im 

Eingriffsgebiet aufgrund der Habitatstrukturen an-

zunehmen 

Käfer  X geeignete Strukturen für holzbewohnende Arten mit 

Totholz und Mulm vorhanden 

Fische X - keine Vorkommen streng geschützter Arten in 

Brandenburg 

Weichtiere X - Vorkommen mit Sicherheit auszuschließen, keine 

geeigneten Habitate im Eingriffsbereich 

Vögel - X Aktuelle Erfassungsdaten zu Arten der Avifauna 

liegen vor. 

 

Eine ausführliche Bestandserfassung bzw. Prüfung des Standortpotentials der örtlichen 
Tierwelt wurde im Rahmen des Artenschutzberichtes durchgeführt, der dieser Begrün-
dung beigefügt ist [AHNER/BREHM 2010]. 

3.2.7 Landschaftsbild 

Das Plangebiet liegt innerhalb eines Landschaftsraumes, der durch die Niederungsberei-

che des Nottekanals bzw. des Nottefließes und der darin mündenden Gräben geprägt 

wird. Nördlich grenzen die Siedlungsflächen von Dabendorf an, die sich in der Neuzeit 

vom Altdorf und der Straße nach Glienick ausgehend weiter in die vernässungsfreien 

Niederungsbereiche ausgedehnt haben. Insbesondere wird der ursprünglich landwirt-

schaftlich geprägte Bereich westlich des Plangebietes nunmehr durch Siedlungsflächen 

überformt. 




